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1550: Die zweite Vertreibung der 
Marrani aus Venedig

Im Jahr 1550 ordnete der Senat von 
Venedig zum zweiten Mal nach 
1497 die Vertreibung aller Marrani 
aus der Stadt an und verbat seinen 
Bürgern bei schweren Strafen jeden 
Umgang mit ihnen. Innerhalb von 
zwei Monaten mussten sie Venedig 
und seinen Herrschaftsbereich ver-

lassen. Im Falle der Zuwiderhand-
lung drohten Besitzkonfiskation und 
eine zweijährige Galeerenstrafe, und 
zwar nicht nur den Marrani selbst, 
sondern allen Venezianern, die in 
Verbindung mit ihnen stünden.1

Wer mit Marrani gemeint war, 
führt das Dekret des Senats nicht 
eigens aus. Es ist nur ganz allgemein 
von einer Gente infidele senza religi-
one die Rede. Offensichtlich ging der 

Senat davon aus, dass die direkt und 
indirekt Betroffenen wussten, um 
wen es sich bei den Marrani in Vene-
dig handelte. Im Vertreibungsedikt 
von 1497 waren sie als ein „Volk von 
Ketzern“ bezeichnet worden, das 
nach der Vertreibung der Juden aus 
Spanien im Jahr 1492 nach Venedig 
eingewandert sei. Sie bedienten sich 
angeblich „dunkler und verabscheu-
ungswürdiger Praktiken“, hätten 
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„Überfluss an Geld“ und schadeten 
der Stadt und ihren Bewohnern 
durch ihr Streben „nach dem eigenen 
Nutzen“.2

Die Bezeichnung Marrani 
stammte ursprünglich bekanntlich 
aus Spanien beziehungsweise von der 
iberischen Halbinsel. Dort bezeich-
nete man seit dem 15. Jahrhundert 
konvertierte Juden, vor allem aber 
die Nachkommen solcher Konver-
titen als Mar- ranos. Im 
Jahr 1391 und dann 
noch einmal zu 
Beginn des 15. 

J a h r h u n - derts 
hatten in den Reichen 
der Krone von Aragòn 
und in Kastilien Hundertau-
sende Juden unter pogromartigen 
Umständen und als Folge einer Pre-
digtkampagne die Taufe genommen.3 
In Portugal hatte König Manuel I. 
1496 die Zwangstaufe der Juden 
seines Reichs angeordnet.4 Unter 
dem Druck der Verfolgung durch 
die Inquisition verließen zahlreiche 
dieser Konvertiten und Nachkom-
men von Konvertiten die iberische 
Halbinsel und verlegten ihren 
Lebensmittelpunkt in andere Regi-
onen Europas, nicht zuletzt in die 
Fernhandelsmetropole Venedig.5

Neben den Nachkommen der 
Konvertiten aus Sepharad lebte im 
Venedig Mitte des 16. Jahrhunderts 
allerdings noch eine andere Gemein-
schaft von Abkömmlingen jüdischer 
Konvertiten. Dies zeigt die Reaktion 
einer wichtigen Gruppe der venezi-
anischen Gesellschaft auf das Ver-
treibungsedikt von 1550, nämlich die 
der Fernhändler.

Die Kaufleute vom Rialto 
protestierten. Die Umsetzung des 
Vertreibungsediktes würde für sie 
gravierende Verluste bedeuten, allein 
wegen der Außenstände, die sie bei 
vielen hätten, die als Marrani galten, 
vor allem bei Spaniern und Portu-
giesen in Flandern, Lyon, Florenz, 
Livorno und Rom. Die gleichen 
intensiven Geschäftsbeziehungen 

unterhielten sie auch „mit jenen, die 
man Cristiani Novelli nennt, die in 
Apulien leben.“ Denn diese führ-
ten von dort ihr Öl, ihr Getreide 
und andere Früchte Apuliens aus 
und verkauften sie in der Stadt. Die 
Einkünfte daraus investierten sie in 
Tuche und andere Waren. „Auch bei 
dieser ganzen Nation“, sowohl mit 
denjenigen, die in dieser Stadt, also 
in Venedig, als auch mit denen, die 
außerhalb Venedigs lebten, hätten 
sie in ihren Büchern Soll und Haben 
stehen, aus den Geschäften, die sie 
täglich mit ihnen abwickelten und 
aus denen langfristige Verpflich-
tungen resultierten, die sie bei ihrer 
Ehre nicht ändern oder kündigen 
könnten.6

Während die Migration sephardi-
scher Conversos nach Venedig spä-
testens seit Brian Pullans Buch „The 
Jews of Europe and the Inquisition 
of Venice, 1550–1670“ von 1983 
große Beachtung gefunden hat, ist 
die Präsenz der Cristiani Novelli, der 
Neuchristen Apuliens in der Lagune 
bis dato praktisch unerforscht.7

Der Grund hierfür war und ist 
freilich nicht Desinteresse, son-
dern die Quellenlage. Pullans Buch 
beruhte auf den Akten der Inquisi-
tion, die in Venedig ab 1548 kontinu-
ierlich agierte. In ihre Akten fanden 
auch Ermittlungen gegen Conversos 
beziehungsweise Marrani Eingang, 
die im Verdacht standen, zu judai-
sieren, das heißt im Verborgenen in 
irgendeiner Weise jüdische Bräuche 
zu praktizieren beziehungsweise 
Glaubensgrundsätzen des Judentums 
anzuhängen.8

Aus der Zeit davor jedoch gibt es 
nur einen einzigen, isolierten Beleg 
inquisitorischer Aktivität, die sich 
gegen Personen richtete, denen sol-
ches nachgesagt wurde: Im Novem-
ber 1473 begann ein Inquisitor, 
Magister Franciscus de Rodigio, mit 
Ermittlungen gegen Christen, von 
denen es heiße, dass sie den Ritus 
und die Bräuche der Juden befolgten 
und die in der Volkssprache Christi-
ani Novelli genannt würden.9 Seine 
Informanten nannten dem Inquisitor 
zwei Personen, die als solche galten, 

und die beide aus Apulien stammten. 
Eine der beiden, ein Mann namens 
Angelo Ursino, hat sich mittler-
weile in einer ganzen Reihe anderer 
Dokumente aus dem Venedig des 15. 
Jahrhunderts nachweisen lassen.10 Es 
wird noch auf ihn zurückzukommen 
sein.

Allerdings ist die Geschichte 
der Neuchristen Apuliens in ihrer 
Heimatregion, das heißt vor allem 
in den Hafenstädten Apuliens in 
den letzten Jahren intensiv erforscht 
worden.11 Damit ist gleichzeitig eine 
neue Grundlage für die Erforschung 
ihrer Beziehungen mit und ihrer 
Migration nach Venedig geschaffen 
worden. Es sind zahlreiche Doku-
mente zutage gefördert worden, in 
denen Einzelpersonen mit dem Eti-
kett des Neuchristen oder des Neo-
phyten versehen wurden Neofita 
oder Neofidus, Christianus Novus, 
Cristiano Novello. Zwar wurden 
diese Etiketten nicht durchgängig 
verwendet. Eine Person konnte teil-
weise sogar in ein und demselben 
Dokument einmal als Neuchrist oder 
Ähnliches bezeichnet werden und 
ein anderes Mal nicht. Es hat sich 
jedoch gezeigt, dass mit erheblichen 
zeitlichen Abständen Angehörige 
bestimmter Familien wiederholt 
als Neofitus oder Cristiano Novello 
bezeichnet wurden. Offensicht-
lich waren es also die Angehörigen 
bestimmter Familien, für die ihre 
christliche Umwelt in das Etikett des 
Cristiano Novello oder Ähnliches 
gleichsam abrufbereit hatte12. 

Dies erlaubt es, nicht nur jene 
Personen als Neuchristen zu identi-
fizieren, die in den Quellen explizit 
als Neofitus etc. bezeichnet werden, 
sondern auch die Personen, die zur 
gleichen Familie gehörten wie die 
Personen, die mit den entsprechen-
den Bezeichnungen belegt sind. 
Auf diese Weise war es allein für die 
apulische Hafenstadt Trani möglich, 
über 327 Personen aus 25 Familien 
als Angehörige jener Gruppe zu 
identifizieren, die über 250 Jahre 
lang immer wieder als Neofiti, Cristi-
ani Novelli oder Marrani bezeichnet 
wurde.13 Hinzu kommen zahlreiche 
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Neuchristenfamilien aus anderen 
Städten Apuliens, vor allem  aus 
Manfredonia.14 Dabei sind gleichzei-
tig erste Belege dafür zutage getre-
ten, dass Angehörige von Neuchris-
tenfamilien aus Trani von dort nach  
Venedig migrierten.15

Diesen Spuren nun systema-
tisch nachzugehen, ist das Ziel 
eines Teilprojektes im Rahmen der 
Forschungsgruppe 2600 der DFG 
„Ambiguität und Unterscheidung. 
Historisch-Kulturelle Dynami-
ken. Es trägt den Titel: „Das Meer 
der Neuchristen: Mobilität und 
Ambiguität konvertierter Juden 
und ihrer Nachkommen im Adri-
araum des Spätmittelalters (14. 
bis frühes 16. Jahrhundert)“ und 
nimmt während der dreijährigen 
ersten Förderphase zunächst einmal 
die Geschichte der Neuchristen 
Apuliens in Venedig in den Blick. 
Ziel ist dabei die Erstellung einer 
Prosopographie zur Geschichte der 
Neuchristen Apuliens in Venedig 
und deren Auswertung. Dabei soll 
nicht zuletzt deutlich werden, ob 
apulische Neuchristen dauerhaft 
oder nur vorübergehend in Venedig 
ansässig waren und welche quantita-
tive Dimension diese Präsenz hatte. 
Außerdem von Interesse ist natürlich 
die soziale Vernetzung und damit 
die politisch-soziale Platzierung der 
apulischen Neuchristen in Venedig. 
Im Zentrum der Auswertung der 
Prosopografie steht jedoch die Frage, 
ob beziehungsweise inwieweit die 
Ambiguität, die den Neuchristen in 
Apulien zugeschrieben wurde, auch 
an den Zielorten ihrer adriatischen 
Migration als Beobachtungsschema 
fassbar wird, mit welchen politisch- 
sozialen „Umweltfaktoren“ diese 
Beobachtung im Zusammenhang 
stand und welche Konsequenzen 
dies jeweils hatte. Dabei sind vor 
allem die Fragen nach der Kontinuität 
beziehungsweise Diskontinuität der 
Beobachtung der Neuchristen als 
Personen oder Personengruppe, 
denen eine ambige religiöse Identität 
zugeschrieben wurde und die der 
Stabilisierung beziehungsweise 
Nicht-Stabilisierung von Ambigui-

tätsfiguren in Diskursen von Bedeu-
tung.

Im Folgenden sollen zum einen 
einige erste Beobachtungen vorge-
stellt werden, die wir im Laufe der 
Projektarbeit machen konnten. Zum 
anderen möchte ich die Fragestel-
lung des Projektes im Kontext der 
Fragestellung der Forschungsgruppe 
skizzieren. Dabei werde ich mit 
letzterem beginnen und versuchen, 
sie gleichsam am Gegenstand, näm-
lich der Geschichte der Neuchristen 
Apuliens zu erläutern, bevor ich an 
einem kontextualisierten Fallbeispiel 
gewissermaßen einen Einblick in das 
Work in Progress geben möchte.

Ambiguität und Unterscheidung

Die Erforschung religiöser Konver-
sionen und ihrer Folgen hat in der 
jüngeren Mediävistik und Frühneu-
zeitforschung zusehends an Dynamik 
gewonnen. Dabei ist das Problem 
der Ambiguität mehr und mehr 
in den Mittelpunkt des Interesses 
gerückt. Der Begriff der Ambigui-
tät „ist, was er beschreiben soll“, 
nämlich mehrdeutig.16 Das Spekt-
rum der Begriffsinhalte reicht von 
Bedeutungen wie Zweideutigkeit, 
Doppeldeutigkeit, Uneindeutigkeit, 
Mehrdeutigkeit und Vieldeutigkeit 
über Rätselhaftigkeit bis zu Vagheit. 
Um dem Begriff der Ambiguität ein 
klareres Profil zu geben, hat   man 
daher wiederholt versucht, ihn auf 
seine ursprüngliche Bedeutung 
zurückzuführen und für Phäno-
mene der Zwei- oder Doppeldeutig-
keit zu reservieren (lat. ambiguitas, 
von lat. ambo, beide).17 Hieran 
knüpfen die Überlegungen unserer 
Forschungsgruppe an. Unter Ambi-
guität verstehen wir nicht in erster 
Linie einen Überschuss an Bedeu-
tung, sondern das Außerkraftsetzen 
kulturell und sozial institutionali-
sierter Praktiken des Unterschei-
dens, die Unmöglichkeit oder 
zumindest Schwierigkeit, gewohnte 
Unterscheidungen hinsichtlich spe-
zifischer sozialer Praktiken und der 
Identität von Personen anzuwen-
den.

Die Praxis des Unterscheidens ist 
eine basale bewusstseinsmäßigen 
und kommunikativen Bezugnahme 
auf die Welt.18 Dabei ist sie stets an 
die Perspektivität des Beobachters 
gebunden, der sie vollzieht und 
zunächst einmal unterstellt, dass 
Personen, Gruppen oder Institu-
tionen, sich mit Hilfe der ange-
wandten Unterscheidung adäquat 
kategorisieren lassen. Ambiguität 
kann dann als die Erfahrung defi-
niert werden, dass diese Erwartung 
sich als unzutreffend erweist, weil 
das Unterscheidungshandeln mit 
Phänomenen konfrontiert wird, die 
sich nicht ohne Weiteres auf einer 
der beiden Seiten der Unterschei-
dung platzieren lassen. Nach diesem 
Verständnis ist also nichts ‚an sich‘ 
ambig, sondern immer nur aus der 
Perspektive eines Beobachters. Was 
für den einen ambig erscheint, kann 
daher für einen anderen durchaus 
eindeutig sein. Dies wirft dann die 
Frage auf, warum unterschiedliche 
Beobachter ein und dasselbe Phäno-
men als ambig beziehungsweise nicht 
als ambig beschreiben. 

Diese Frage ist für das Teilpro-
jekt zur Migration konvertierter 
Juden und ihrer Nachfahren aus 
Apulien im Adriaraum von großer 
Bedeutung. Denn seine zentrale Fra-
gestellung ist, ob beziehungsweise, 
inwieweit die Neuchristen Apuliens 
auch an den Zielorten ihrer Migra-
tion im Adriaraum als Personen 
mit einer uneindeutigen religiösen 
Identität wahrgenommen wurden, 
ob sie also diese Wahrnehmung bei 
ihren Migrationen gleichsam „mit-
nahmen“. 

Die Ambiguität jüdischer  
Konvertiten im Mittelalter

 
Eine zentrale Hypothese der For-
schungsgruppe lautet, dass Ambigui-
tätsbeobachtungen dann besonders 
folgenreich sind, wenn Unterschei-
dungen betroffen sind, die eine 
zentrale Rolle bei der Organisation 
der Ordnungen des Sozialen spielen. 
In den durch den Monotheismus 
geprägten Gesellschaften der Vor-
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moderne gehörte zu diesen zwei-
fellos die religiöse Unterscheidung 
zwischen ‚wahrem‘ und ‚falschem‘ 
Glauben in ihren unterschiedlichen 
Ausprägungen, in den christlichen 
Gesellschaften Europas vor allem 
als die religiöse Differenz christlich/
jüdisch19. Konvertiten vom Juden-
tum zum Christentum wurden von 
ihrer christlichen (und auch jüdi-
schen) Umwelt vielfach als ambig 
wahrgenommen. Denn diese war 
vielfach nicht in der Lage (oder nicht 
willens), sie eindeutig auf einer der 
beiden Seiten der Unterscheidung 
von Christen/Juden zu verorten.20 

Einschlägig hierfür ist ein viel-
zitierter Beschluss des 4. Lateran-
konzils von 1215, in dem es um die 
vermeintlich uneindeutige religiöse 
Identität von Konvertiten zum 
Christentum geht und um Maßnah-
men, die die Kirche diesbezüglich 
ergreifen müsste:

„Manche, die freiwillig 
zum Wasser der heiligen 
Taufe hinzugetreten sind, 
ziehen, wie wir erfahren 
haben, den alten Menschen 
nicht ganz aus, um den 
neuen umso vollkommener 
anzuziehen, denn sie  
behalten Reste der frühe-
ren Lebensform bei und 
entstellen durch solche 
Vermischung den Glanz 
der christlichen Religion. 
Da aber geschrieben steht: 
Verflucht, wer das Land 
auf zwei Wegen betritt, 
und da man kein Kleid 
anziehen darf, das aus 
Leinen und Wolle gewebt 
ist, bestimmen wir: ‚Solche 
Leute müssen von den Kir-
chenoberen unbedingt von 
der Observanz der alten 

Lebensform abgebracht 
werden, damit, wer durch 
freie Willensentscheidung 
zur christlichen Religi-
on gefunden hat, durch 
heilsamen Zwang bei 
ihrer Einhaltung verbleibt 
[…].“21

Mit Anklängen an das 3. und das 
5. Buch Mose (Lev. 19, 19; Deut. 
22, 11) werden Konvertiten hier 
als Mischwesen charakterisiert, 
die weder ihre frühere religiöse 
Identität bewahrt, noch eine neue, 
sondern eine doppelte religiöse 
Identität angenommen hätten und 
dadurch die Einheit des christlichen 
Glaubens gefährdeten. Die Prälaten 
der Kirche erhielten daher den Auf-
trag, die Konvertiten durch Über-
wachung und Berichtigung ihrer 
religiösen Lebensführung gleichsam 
zu disambiguieren, eine Aufgabe, 
die ab der zweiten Hälfte des 13. 
Jahrhunderts vielerorts an die Inqui-
sition übertragen wurde.

Aber nicht nur die christlichen, 
sondern auch die jüdischen Autori-
täten sahen sich im Spätmittelalter 
immer wieder zu solchen Disambi-
guierungsversuchen veranlasst, in 
dem sie Kriterien festlegten, anhand 
derer sie zu bestimmen versuchten, 
wann ein Konvertit noch als Jude 
und wann er als Abtrünniger zu 
gelten hatte.22

Die Forschung zu Konversionen 
in der Vormoderne hat diese Ver-
suche, Konvertiten vom Judentum 
zum Christentum zu disambigu-
ieren, lange Zeit gewissermaßen 
fortgeführt. Denn auch sie stand 
lange im Bann der Frage, ob die 
Konvertiten ihre neue Religion 
wirklich angenommen oder insge-
heim weiter ihrem früheren Glau-
ben angehangen hätten und steht 
es teilweise immer noch. Diese 
Disambiguierungsversuche haben 
sich jedoch zusehend als aporetisch 
erwiesen. Aus dieser Aporie heraus 
führten erst Forschungen, die weni-
ger nach den Motiven, als nach den 

Konsequenzen der Konversionen 
fragten23. Damit geriet in den Blick, 
dass die Zeitgenossen Konvertiten 
in der Regel nicht eindeutig auf 
einer der Seiten der Unterscheidung 
von Christen und Nicht-Christen 
verorteten. Shlomo Simonsohn 
hat die uneindeutige Situation von 
konvertierten Juden im Europa des 
Mittelalters daher als ein „no-man’s 
land between the Jewish and Chris-
tian societies“ beschrieben24. David 
Graizbord zufolge waren jene Con-
versos, die im 16. Jahrhundert in die 
Niederlande flohen, dort sowohl 
in den jüdischen Exilgemeinden als 
auch in der christlichen Mehrheits-
gesellschaft „neither full ousiders 
nor full insiders25.“ Nicht zuletzt die 
Geschichte der Neuchristen Südit-
aliens im Spätmittelalter zeigt, dass 
Konversionen, vor allem dort, wo 
sie sich in großer Zahl ereigneten, 
eine Situation epistemischer und 
damit zugleich politisch-sozialer 
Offenheit hervorrufen konnten, 
die lange andauerte und in der die 
Versuche, die Konvertiten mithilfe 
der Unterscheidung Christ/Jude 
zu verorten, sehr unterschiedliche 
Ergebnisse zeitigten, so dass eine 
spezifische Dynamik von Inklusion 
und Exklusion entstand. 

Eine Massenkonversion und ihre 
Folgen: Apulien 1292

Diese Geschichte beginnt 1292. In 
diesem Jahr traten im Königreich 
Neapel unter dem Druck der Inqui-
sition die Judengemeinden von 22 
Städten gleichsam kollektiv zum 
Christentum über.26 In den meisten 
Regionen des Königreichs verlieren 
sich die Spuren der Konvertiten 
bereits nach dem ersten Drittel des 
14. Jahrhunderts. In den Küsten-
städten Apuliens jedoch lassen sich 
die konvertierten Juden und auch 
ihre Nachkommen bis zum Beginn 
des 16. Jahrhunderts in den Quellen 
fassen. Dort sind sie seit Ende des 
13. Jahrhunderts immer wieder als 
Neofiti, Christiani Novi, Cristiani 
Novelli, seit Ende des 15. Jahrhun-
derts auch als Marrani belegt27. 
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Denn die Bezeichnungen Neofiti 
und Christiani Novi beziehungs-
weise Cristiani Novelli hatten dort 
bereits in der zweiten Hälfte des 14. 
Jahrhunderts eine erweiterte Bedeu-
tung erhalten. Mit ihnen waren 
nicht mehr allein Juden gemeint, 
die die Taufe genommen hatten, 
sondern auch beziehungsweise vor 
allem deren Nachkommen. In einem 
Dokument aus dem Jahr 1453, einer 
Bulle Papst Nikolaus’ V. für einen 
Inquisitor, heißt es, die Menschen 
im Königreich Neapel, die Neo-
phiti genannt würden, hätten wie 
die anderen Christen öffentlich die 
Taufe und die anderen Sakramente 
der Kirche empfangen, ihre Vorfahren 
seien jedoch Juden gewesen, die vor 
über 150 Jahren mehr durch Zwang 
als freiwillig zu Christen gemacht 
worden seien.28

Wie erwähnt, wurden die 
Bezeichnungen als Neuchrist der 
Neugepflanzte offensichtlich nicht 
durchgängig verwendet. Und dies 
gilt nicht nur für die Bezeichnung 
von Einzelpersonen. Auch als Grup-
penbezeichnung sind die Etiketten 
Cristiani Novelli beziehungweise 
Neofiti phasenweise für Jahrzehnte 
nicht nachweisbar, um dann wieder 
in den Quellen zu erscheinen. 
Offenkundig wurden die 
Konvertiten von 1292 
und ihre Nachkom-
men also phasen-
weise als Per- sonen 
und Perso- nengruppe 
m i t einer ambigen 
r e l i - giösen Identität 

und Zugehörig-
keit wahrgenommen 

und phasenweise nicht. 
Gleichzeitig indizieren die 

Bezeichnungen, die ihre christ-
liche Umwelt für die konvertier-

ten Juden und deren Nachkommen 
phasenweise benutzte, der Gebrauch 
der Bezeichnungen und der Wandel 
ihrer Bedeutung unterschiedliche 
Grade an Ambiguitätstoleranz bezie-
hungweise -intoleranz. 

Die Etiketten Neofitus und 
Christianus Novus beziehungweise 
Cristiano Novello markierten die 

Konvertiten und ihre Nachkommen 
auch noch nach Generationen als 
Neuankömmlinge unter den Chris-
ten, die als „Neugepflanzte“ weder 
feste Wurzeln noch starke Triebe 
im christlichen Glauben hatten und 
artikulierten somit eine ambige 
religiöse Identität und Zugehörig-
keit. Dabei waren sie jedoch nicht 
per se abwertend, sondern konnten 
auch im Sinne einer inkludierenden 
Exklusion die Zugehörigkeit zu 
einer differenzierten Gemeinschaft 
der Christen zum Ausdruck brin-
gen.29 Die Bezeichnung als Marrani 
denunzierte die Nachkommen der 
konvertierten Juden dagegen als 
Häretiker und stellte ihre Zugehö-
rigkeit zur christlichen Gesellschaft 
damit grundsätzlich in Frage. Doch 
wurde diese Bezeichnung im itali-
enischen Süden seit dem späten 15. 
Jahrhundert nur punktuell gebraucht 
und konnte sich nicht auf Dauer eta-
blieren. 

Diskurse, in denen sich die 
Beobachtung der Neuchris-
ten Apuliens als 
Gruppe mit 
ambi-

ger reli-
giöser Identität 

stabilisierte, lassen sich 
im Süditalien des Spätmittel-

alters lediglich in Ansätzen fassen. 
Die bereits erwähnte Papstbulle 
Nikolaus’ V. ist eines der wenigen 
Zeugnisse kirchlicher Provenienz, in 
denen die Bedeutung der Bezeich-
nung Neofiti elaboriert wurde. Ein 
Traktat eines Humanisten aus dem 
Süden Apuliens mit Namen Antonio 
de Ferrariis aus der Zeit um 1495, 
das den Titel „De Neophytis“ trägt, 
ist das einzige überlieferte Stück 
Traktatliteratur, das die Nachkom-
men der Konvertiten von 1292 the-
matisiert.30

Ebenfalls diskontinuierlich und 
unsystematisch war die Verfolgung 
der Neuchristen Apuliens als ver-
meintliche „Judaisierer“ und damit 
Häretiker. Zwar hatten dominika-
nische Inquisitoren wenige Jahre 
nach der Massenkonversion von 
1292 begonnen, konvertierte Juden 

zu verfolgen, deren religiöse Praxis 
und Identität in ihren Augen Fragen 
aufwarf. Diese Verfolgung verlor 
jedoch rasch an Intensität und dau-
erte nur bis in die sechziger Jahre des 
14. Jahrhunderts an. Denn sie stieß 
vielerorts auf den Widerstand weltli-
cher und geistlicher Autoritäten. So 
erreichte die erzbischöfliche Kirche 
von Trani 1328, dass die Inquisi-
toren, in ihrer Diözese nicht mehr 
ohne ihre Zustimmung gegen die 
dort lebenden Neuchristen vorgehen 
durften.31 Spätere inquisitorische 
Verfolgungen von Neuchristen, die 
ab der Mitte des 15. Jahrhunderts 
wieder einsetzten, gingen auf lokale 
I n i t i a t i - ven zurück und 
s t a n d e n im Zusammen-
hang mit lokalen 
Konfl ikten inner-
halb der urbanen 
Gesellschaften Apu-
liens. Als vermeint-
lichen 

Judaisie-
rern drohte den 

Neuchristen die 
Infamierung und damit 
der Verlust aller öffent-
lichen Ämter. Und die 
Neuchristen versuchten wiederholt 
und mit Erfolg diese  
Infamierung abzuwenden.32

Diese Auseinandersetzung um 
die vermeintlich ambige religiöse 
Identität der Neuchristen, die Mitte 
des 15. Jahrhunderts erstmals wieder 
geführt wurde, muss daher auch als 
Auseinandersetzung über ihre Posi-
tion in der städtischen Gesellschaft 
und in den städtischen Leitungsgre-
mien gesehen werden. In der Metro-
pole der Neuchristen, Trani, waren 
sie seit Beginn des 15. Jahrhunderts 
in diesen vertreten. Seit 1413 gehör-
ten zu den 16 Repräsentanten der 
Stadtgemeinde im Rat neben acht 
Männern aus dem Adel und sechs ex 
popularibus auch zwei ex neophitis. 
Seit 1466 stellten die Neuchristen 
dann sogar ein Drittel der Angehöri-
gen der städtischen Leitungsgremien, 
der sechs sogenannten Ordinati 
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beziehungsweise Priores und des 
vierzig- beziehungsweise sechzig-
köpfigen Rats. Dabei wurden die 
Nachkommen der Konvertiten von 
1292 allerdings nicht mehr als Neo-
phiti, sondern als gradus, als Rang 
der Mercatores beziehungsweise 
Mercanti also der Kaufleute geführt. 
Sie erscheinen also nicht mehr als 
eine Gemeinschaft, die über ihre 
Abstammung von Juden definiert 
war, sondern gewissermaßen als ein 
Berufsstand, der auf ihr wichtigstes 
wirtschaftliches Betätigungsfeld 
rekurrierte.33

In Trani eigneten sich die 
Neuchristen in der zweiten Hälfte 
des 15. Jahrhunderts auch den 
urbanen Raum außerhalb des ehe-
maligen Judenviertels verstärkt an. 
65 Prozent der Immobilien, die in 
ihrem Besitz sind, liegen jetzt außer-
halb des Viertels, das noch bis 1435 
immer wieder als Giudecca in den 
Quellen erscheint.34 

In den Netzwerken der städ-
tischen Gesellschaft spielten die 
Neuchristen eine immer zentralere 
Rolle.35 Außerdem gelang einer 
erheblichen Zahl von ihnen der Auf-
stieg in den Adel und einigen bis in 
wichtige Positionen am Königshof. 
Der Jurist Troiano Bottoni, der aus 
einer der wichtigsten Neuchristen-
familien Apuliens stammte, gehörte 
seit den siebziger Jahren des 15. Jahr-
hunderts zu den wichtigsten Ver-
trauten König Ferrantes I.36 Darüber 
hinaus sind zahlreiche Nachkommen 
konvertierter Juden belegt, die wäh-
rend des 15. Jahrhunderts wichtige 
Funktionen in der königlichen und 
lokalen Verwaltung innehatten.

Ende des 15. Jahrhunderts 
wurden die Neuchristen Apuliens 
dann zwar Opfer von lokalen Ver-
treibungen. Die Verfolgten wurden 
jedoch in anderen, teils direkt 
benachbarten Städten bereitwillig 
aufgenommen und konnten dort 
wichtige Statuspositionen einneh-
men.37 

Zwar verschärfte sich die Situa-
tion der Neuchristen Apuliens nach 
der Eroberung des Königreichs 
Neapel durch Ferdinand den Katho-

lischen im Jahr 1503. Doch auch der 
Vertreibung der Neuchristen aus 
dem Königreich Neapel, die dieser 
1510 und noch einmal 1514 befahl, 
konnten viele von ihnen offenkundig 
entgehen. Denn viele Familien, die 
während des 15. Jahrhunderts zu den 
Cristiani Novelli beziehungsweise 
Neophiti Apuliens gezählt werden, 
lassen sich im Königreich Neapel 
bis Mitte des 16. Jahrhunderts und 
teilweise auch noch darüber hinaus 
nachweisen.38

Im Süditalien des Spätmittelalters 
waren die Beobachtung der kon-
vertierten Juden von 1292 und ihrer 
Nachkommen, die sich über mehr 
als zweihundert Jahre immer wieder 
fassen lässt, und ihre Konsequenzen 
für deren politisch-soziale Verortung 
also äußerst wechselhaft, ja disruptiv. 
Phasenweise galten sie als Christen 
wie alle anderen Christen und dann 
wieder als Christen, die sich von 
den anderen Christen in irgend-
einer Weise unterschieden. Dabei 
war die christliche Mehrheit dieser 
Ambiguität gegenüber zu unter-
schiedlichen Zeiten unterschiedlich 
ambiguitätstolerant beziehungsweise 
-intolerant. Da es nur ansatzweise zu 
einer Stabilisierung von Ambigui-
tätsfiguren in Diskursen kam, hing 
dies vor allem von den sozialen und 
politischen Verhältnissen auf lokaler 
Ebene ab.

Damit unterscheidet sich die 
Situation der Neuchristen in Apu-
lien während des Spätmittelalters 
fundamental von der Situation 
jüdischer Konvertiten und ihrer 
Nachkommen in anderen Regionen 
Europas, vor allem auf der iberischen 
Halbinsel. In Kastilien und in den 
Reichen der Krone von Aragòn kam 
es bekanntlich in zwei Wellen 1391 
und zwischen 1412 und 1416 zu 
zehntausenden von Konversionen 
von Juden zum Christentum.39 Sie 
und ihre Nachkommen wurden wie 
die Konvertiten des Königreichs 
Neapel als Neuchristen, aber auch 
als Conversos bezeichnet. Daneben 
etablierte sich die bereits erwähnte 
pejorative Bezeichnung als Marra-
nos.40 Zwar erreichten viele Konver-

titen oder ihre Nachkommen bereits 
zu Beginn des 15. Jahrhunderts her-
ausgehobene Positionen, vor allem 
am Hof.41 Seit Mitte des 15. Jahr-
hunderts wurde Conversos jedoch 
vielerorts der Zugang zu städtischen 
Leitungsgremien, Statuspositionen 
wie dem Notariat und zu Dom- und 
Stiftskapiteln untersagt. In Streit-
schriften und Predigten lässt sich 
ein gesamtgesellschaftlicher Diskurs 
über die ambige religiöse Identität 
der Conversos fassen, die seit Mitte 
des 15. Jahrhunderts zusehends mit 
deren „schlechte[n] Natur“, also 
ihrer Abkunft von Juden erklärt, und 
damit in Form eines „Protorassis-
mus“ biologisiert wurde.42 Im Jahr 
1478 richtete Papst Sixtus IV. dann 
auf Bitten König Ferdinands des 
Katholischen und Königin Isabellas 
die sogenannte spanische Inquisition 
ein, die vor allem die Aufgabe hatte, 
gegen konvertierte Juden bezie-
hungsweise deren Nachkommen zu 
ermitteln, die verdächtigt wurden, 
insgeheim dem Judentum anzuhän-
gen.43

Die christliche Gesellschaft 
des spätmittelalterlichen Kastili-
ens und der Reiche der Krone von 
Aragòn erscheint offensichtlich in 
wesentlich höherem Maße irritiert 
durch die Präsenz von konvertier-
ten Juden und ihren Nachkommen 
als die Gesellschaft Süditaliens. Sie 
beobachtete die Konvertiten durch-
gehend als ambig, stabilisierte diese 
Beobachtung in Diskursen, in denen 
Ambiguität essentialisiert wurde, 
und war dieser Ambiguität gegen-
über in hohem Maße intolerant.44 

Mobilität und Ambiguität der 
Neuchristen Apuliens

Es spricht einiges dafür, dass die 
besondere Situation der Neuchristen 
Apuliens in hohem Maße durch Pro-
zesse überregionaler Mobilität beein-
flusst war. Diese waren spätestens 
seit dem 15. Jahrhundert stark im 
Fernhandel mit Venedig und Dalma-
tien engagiert. Das eröffnete ihnen 
zunächst einmal die Möglichkeit, 
in Krisensituationen den Wohnort 
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temporär oder dauerhaft dorthin und 
damit an Orte außerhalb des König-
reichs Neapel zu verlagern. Nicht 
zuletzt aus diesem Grund blieben 
Verfolgungen und Vertreibungen der 
Neuchristen Apuliens Episoden und 
scheiterten letztlich. Neuchristen aus 
Manfredonia etwa flohen nach dem 
Vertreibungsedikt von 1514 nach 
Ragusa, waren von dort aber bereits 
zwei Jahre später in ihre Heimatstadt 
zurückgekehrt.45 Vor allem aber hat 
es den Anschein, als sei während 
der temporären Abwesenheit der 
Neuchristen aus Apulien die Kom-
munikation über sie immer wieder 
abgerissen. Es stellt sich daher die 
Frage, ob Mobilität eine der Ursa-
chen dafür war, dass sich Semanti-
ken der Ambiguität in Apulien nur 
ansatzweise zu Diskursen über die 
Ambiguität der Neuchristen stabili-
sieren konnten.

Das Projekt lenkt daher den 
Blick auf die Frage nach der Bedeu-
tung von Kommunikation unter 
Anwesenden für die Ausbildung 
von Semantiken und Diskursen der 
Ambiguität religiöser Konvertiten 
in der Vormoderne. Hier verspricht 
der Ansatz der Forschungsgruppe, 
Ambiguität nicht als Eigenschaft 
von Personen oder gar Kulturen 
zu verstehen, sondern als Beobach-
tungsphänomen grundsätzlich neue 
Erkenntnisse. Gleichzeitig leistet das 
Teilprojekt einen zentralen Beitrag 
für die Fragestellung des Gesamt-
projekts, indem es die Bedingungen 
der Möglichkeit von Ambiguitäts-
erfahrungen an einem konkreten 
Fallbeispiel in einem spezifischen 
raum-zeitlichen Setting analysiert. 

Das Projekt geht der Frage nach 
den Zusammenhängen zwischen der 
Mobilität der Neuchristen Apuli-
ens im Adriaraum des 15. und 16. 
Jahrhunderts und ihrer Beobach-
tung als ambig nach, untersucht die 
Verbreitung von Semantiken und 
Diskursen über Ambiguität über 
politisch-räumliche Grenzen hinweg 
und die Wechselwirkungen zwischen 
der Ausbildung von Semantiken und 
Diskursen an den Orten, die durch 
die Mobilität der Neuchristen Apu-

liens miteinander verknüpft wurden. 
Dabei fragt es danach, inwieweit 
Mobilität zu Disruptionen in der 
Beobachtung führte und welche 
Folgen dies für die Stabilisierung 
beziehungsweise Nicht-Stabilisie-
rung von Ambiguitätsfiguren in Dis-
kursen hatte. Gleichzeitig eröffnet 
die Erforschung der Mobilität der 
apulischen Neuchristen und ihrer 
Präsenz in den Adria-Metropolen 
Venedig und Ragusa eine Vergleichs-
perspektive, die es erlaubt, der Frage 
nachzugehen, welche Umweltfakto-
ren für die Beobachtung der apuli-
schen Neuchristen als eine Gruppe 
mit ambiger religiöser Identität eine 
Rolle spielten. 

Die apulischen Neuchristen im 
Venedig des 15. Jahrhunderts 

Die bisherigen Archivrecherchen 
haben zuallererst zahlreiche Doku-
mente zutage gefördert, in denen 
sich Neuchristen aus Apulien als 
Käufer, Verkäufer, Kommissio-
näre, Zeugen, Testatoren und Tes-
tamentsexekutoren fassen lassen. 
Auf der Basis dieses Materials lässt 
sich bereits zum jetzigen Zeitpunkt 
ein Profil dieser Gruppe und ihrer 
Stellung in Venedig skizzieren, ein 
Profil, das sicherlich noch klarer 
konturiert sein wird, wenn die 
Quellenrecherchen zu Venedig abge-
schlossen sein werden.

Die apulischen Neuchristen 
lassen sich in Venedig seit dem 
Beginn des 15. Jahrhunderts fassen. 
Sie stammen in ihrer überwiegen-
den Mehrheit aus Trani. Mindestens 
11 Neuchristen-Familien von dort 
lassen sich in den ersten Jahrzehn-
ten des 15. Jahrhunderts in Vene-
dig nachweisen.46 Hinzu kommen 
zwei Familien aus Manfredonia.47 
Angehörige von neun der dreizehn 
nachgewiesenen Neuchristenfamilien 
aus Apulien sind in der venezia-
nischen Überlieferung explizit als 
Einwohner von Venedig belegt. Die 
de Florio aus Manfredonia hatten 
um 1400 sogar das venezianische 
Bürgerrecht erworben. Eine signifi-
kante Zahl Neuchristen aus Apulien 

hatte also dauerhaft ihren Wohnsitz 
nach Venedig verlegt. Insgesamt 
entsprach ihre Zahl zu Beginn des 
15. Jahrhunderts ungefähr der der 
Neuchristen aus Portugal, die im 
späten 16. Jahrhundert nach Venedig 
einwanderten.48 Als Wohngegend 
der apulischen Neuchristen ist in fast 
allen Fällen die Pfarrei Sant’Aponal 
im Sestiere San Polo belegt. Dieses 
lag in der Nähe des Rialto, an dem 
die Neuchristen aus Apulien ihren 
Geschäften nachgingen. Die Ein-
wanderer aus Apulien waren vor 
allem im Fernhandel engagiert. Sie 
importierten Getreide und Öl aus 
Apulien und exportierten norditalie-
nische Tuche dorthin. Außerdem ist 
der Handel mit Seide aus Kalabrien 
für sie belegt. Dies ist ein besonders 
interessanter Befund, denn der Sei-
denhandel war im Königreich Sizi-
lien seit der Zeit Friedrichs II. in der 
Hand jüdischer Kaufleute monopoli-
siert gewesen. Aus dem 14. Jahrhun-
dert stammen Belege, dass auch die 
erste Generation von Neuchristen 
noch im Seidengewerbe aktiv war.49 
Die venezianischen Quellen zeigen 
nun, dass diese Tradition sogar bis in 
das 15. Jahrhundert reichte.

Wie in ihrer Heimat unterhiel-
ten die Neuchristen aus Trani und 
Manfredonia auch in Venedig ihre 
Geschäftsbeziehungen hauptsäch-
lich mit Angehörigen der eigenen 
Gruppe. Allerdings hat es den 
Anschein, dass sie häufiger als dort 
auch in engen Geschäftsbeziehungen 
zu Personen standen, die nicht zu 
ihrer Gruppe gehörten. Zu diesen 
gehörten Angehörige wichtiger 
Adelsfamilien aus Venedig, wie der 
Contarini und Corner, und Trani, 
wie der Pizzaguerra. Ein Angehöri-
ger der reichen venezianischen Bür-
gerfamilie Aiuta ist als Taufpate einer 
Neuchristin belegt, deren Familie 
aus Manfredonia stammt. 

Die notarielle Überlieferung hat 
bis dato keinen Beleg dafür zutage 
gefördert, dass die Neuchristen Apu-
liens bei ihren alltäglichen Aktivitä-
ten im Venedig des 15. Jahrhunderts 
als Cristiani Novelli oder Neofiti 
bezeichnet worden wären. Dies gilt 
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auch für Zeiträume, in denen eine 
entsprechende Etikettierung in ihrer 
Heimatstadt Trani, durchaus verbrei-
tet war. 

Dabei muss man davon ausgehen, 
dass die Bezeichnung Neuchristen 
für eine Gruppe von Personen aus 
Apulien in Venedig bereits zu Beginn 
des 15. Jahrhunderts bekannt war. 
Ein bisher unbekanntes Dokument 
aus dem Jahr 1409 verzeichnet eine 
Beschwerde darüber, dass drei oder 
vier Christiani Novelli Pökelsalz, 
das sie aus Apulien nach Venedig 
exportierten, mit gewöhnlichem Salz 
streckten.50 Was diese Bezeichnung 
bedeutete, war dabei wohl durchaus 
klar. Zumindest war es das, als sech-
zig Jahre später, im Jahr 1473, erst-
mals ein Inquisitor in Venedig wegen 
der Neuchristen, die dort leben, 
Ermittlungen aufnahm.51

Die Begründung lautete, es sei 
publica vox et fama, dass es in der 
Stadt Venedig einige Christen gebe, 
die den Ritus und die Bräuche der 
Juden befolgten und die in der 
Volkssprache Christiani Novelli 
genannt würden. Ein Jude namens 
Golli zeigte daraufhin zwei Männer, 
den bereits erwähnten Angelo 
Ursino und einen Marino di Apulea 
an, über deren Lebenswandel im 
Anschluss auch der Pfarrer der 
Pfarrei Sant’ Aponal befragt wurde, 
in der sie ihren Wohnsitz hatten. 
Angelo Ursino ist auch in der nota-
riellen Überlieferung vielfach belegt. 
Es hat sich gezeigt, dass er aus Trani 
stammte, wo sein Vater, Thomas, zu 
Beginn des 15. Jahrhunderts als Neo-
fidus und Besitzer eine Hauses in der 
Giudecca, dem ehemaligen Juden-
viertel belegt ist.52 

Setzt man die Inquisitionsakten 
in Beziehung mit den Informationen, 
die sich den Notariatsinstrumen-
ten entnehmen lassen, dann zeigt 
sich, dass er zwar offensichtlich 
als „Neuchrist“ bezeichnet wurde 
(nuncupatur), dies seiner christlichen 
Umwelt aber eben keinen Anlass 
zu Zweifeln an seiner eindeutig 
christlichen religiösen Identität und 
Lebensführung geboten hat. Ein 
anderer Migrant aus Trani, namens 

Andrea Benedetto, setzte ihn in drei  
Testamenten, die er in den Jahren 
1433 und 1436 durch Notare auf-
setzen ließ, immer wieder als einen 
seiner Testamentsvollstrecker ein.53 
Bei Andrea Benedetto handelte es 
sich interessanter- oder ironischer-
weise um einen konvertierten Juden, 
also nicht wie bei Angelo Ursino um 
einen Nachkommen von Konverti-
ten, sondern um einen Mann, der als 
Jude geboren worden war und wohl 
auch noch geheiratet hatte und dann 
getauft worden war. In den Testa-
menten erwähnt er zwei Brüder, die 
nicht zum Christentum übergetreten 
waren und eine Stieftochter, die mit 
einem Juden verheiratet war. 

Die Testamente lassen eine 
bemerkenswerte Distanz zu seiner 
jüdischen Verwandtschaft erkennen. 
Seiner Ehefrau trägt er auf, sie solle 
Sorge dafür tragen, dass nichts aus 
seinem Erbe in die Hand von Juden 
gerate. Den Kontakt mit ihrem 
jüdischen Schwiegersohn untersagte 
er ihr. Seinen beiden Brüdern und 
seiner Stieftochter stellte er ein Erbe 
für den Fall in Aussicht, dass sie zum 
Christentum übertreten würden. 
Offenkundig meinte es Andrea 
Benedetto mit der christlichen Reli-
gion also überaus ernst. Es ist daher 
sprechend, dass er den Neuchris-
ten Angelo Ursino als einen seiner 
Testamentsvollstrecker benannte. 
Hierbei kann natürlich eine Verbun-
denheit eine Rolle gespielt haben, die 
daraus resultierte, dass beide Männer 
aus demselben Ort stammten. Aber 
vielleicht suchte Andrea 
auch die Nähe 
zu einem Mann, 
dessen Vorfahren 
wie die seinen Juden gewesen 
waren, der aber auf dem Weg in die 
christliche Gesellschaft bereits weiter 
vorangekommen war. Offensichtlich 
jedoch warf Angelos Zugehörigkeit 
zu den Cristiani Novelli für den 
Konvertiten Andrea keine Fragen 
bezüglich seiner religiösen Identi-
tät und Lebensführung auf, denn 
sonst, hätte er, dem es so wichtig 
war, dass sein Erbe nicht in die Hand 
seiner früheren Glaubensbrüder 

und -schwestern fiel, ihn kaum mit 
der Vollstreckung seines Testaments 
betraut. 

Das Beispiel des Angelo Ursino, 
legt nahe, dass in der venezianischen 
Gesellschaft des 15. Jahrhunderts 
durchaus bekannt war, dass die 
Neuchristen aus Apulien Abkömm-
linge von Juden waren, dass dies 
jedoch praktisch nie dazu geführt 
hat, dass ihre religiöse Zugehörigkeit 
zu den Christen bezweifelt worden 
wäre. Auch in Venedig wurden sie 
offensichtlich als Teil der christlichen 
Stadtgesellschaft wahrgenommen, 
die Ambiguität, die die Bezeich-
nung als Neuchristen artikulierte, 
als tolerierbar. Folgerichtig sind die 
Belege dafür, dass sie überhaupt als 
Neuchristen bezeichnet wurden, 
erheblich seltener und noch dis-
kontinunierlicher als in ihrer apu-
lischen Herkunftsregion. In ihren 
alltäglichen Geschäften und sozialen 
Beziehungen spielte die Etikettie-
rung als Neuchristen überhaupt 
keine Rolle. Da die „community“ 
der Neuchristen Apuliens in Vene-
dig eine erhebliche Größe hatte, lag 
dies offenkundig nicht daran, dass 
ihre Zahl so gering war, dass sie die 
Schwelle, oberhalb derer sie über-
haupt beobachtbar wurden, nicht 
überschritten hätten. Stattdessen hat 
es den Anschein, dass die Stabilisie-
rung der nur ansatzweise vorhande-
nen Semantiken der Ambiguität zu 
Diskursen wie in Süditalien auch vor 
allem durch äußere Einflüsse ange-
stoßen wurde, nämlich mit der 
Migration der iberi- schen 
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Conversos nach Venedig Ende des 
15. Jahrhunderts und der damit ein-
hergehenden Übernahme der neuen 
Kategorie des Marrano. 

Summary 
 
This article investigates migrations of 
New Christians from Puglia into the 
Adriatic metropolis of Venice during 
the 15th century and strives to high-
light the interrelations between the 
geographical mobility of the New 
Christians from Puglia in the Adri-
atic and their perception as persons 
and/or a group with an ambiguous 
religious identity and affiliation. 
The New Christians of Puglia were 
descendants of Jews who had been 
baptized at the end of the 13th cen-
tury in the context of a mass con-
version. They can be traced in the 
sources from that time on as Neofiti, 
Christiani Novi, Cristiani Novelli 
and, from the end of the 15th cen-
tury, also as Marrani. Research on 
the migration of converted Jews and/
or their descendants to Venice has so 
far focused on Sephardic Jews and 
Conversos, leaving the New Chris-
tians of Puglia mostly disregarded.
Prosopographical research based on 
archival documentation from Puglia 
and Venice shows that there was a 
continuous presence of New Chris-
tians from Puglia in Venice during 
the first half of the 15th century and 
that their community there had a 
significant size. Yet, the degree to 
which the New Christians of Puglia 
were perceived as persons and/or a 
group with an ambiguous religious 
identity and affiliation in Venice 
was rather low. Designations that 
labelled them as religiously ambigu-
ous can be found only rarely in the 
sources from Venice. Generally, their 
contemporaries there seem to have 
perceived their religious conduct and 
identity as unambiguously Christian. 
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